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Index

L34005 Abgabenordnung Salzburg

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §18 Abs4;

BAO §93;

BAO §96;

LAO Slbg 1963 §70 Abs1;

LAO Slbg 1963 §71 Abs1;

Rechtssatz

Eine Unterschrift ist ein Gebilde aus Buchstaben einer üblichen Schrift, aus der ein Dritter, der den Namen des

Unterzeichneten kennt, diesen Namen aus dem Schriftbild noch herauslesen kann. Sie muss nicht lesbar sein. Nötig ist

aber ein die Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender, individueller Schriftzug, der

entsprechende charakteristische Merkmale aufweist und sich als Unterschrift eines Namens darstellt. Auf die

Beurteilung des Schriftzuges, der auf dem in den Akten erliegenden Geschäftsstück aufscheint, kommt es nicht an.

Schlagworte

Unterschrift
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